Merkblatt für das Bedienungspersonal von Schießgeschäften

Als Schußwaffen dürfen nur Gewehre mit einem Kaliber bis 5,5 mm verwendet werden, bei denen die Bewegungsenergie der Geschosse nicht mehr als 7,5 Joule beträgt und deren Abzug nicht mit einem Stecher versehen sein darf und so beschaffen sein muß, daß ein Schuß nicht schon beim Zuklappen des Laufes oder Spannbügels oder durch eine geringe Erschütterung ausgelöst werden kann. Bei Gewehren, bei denen zur Abgabe weiterer Schüsse ein Spannen oder Durchladen von Hand nicht erforderlich, muß das Schießen von den Bedienungspersonen durch eine Vorrichtung unterbrochen werden können. Pistolen und andere Waffen bis zu einer Länge von 60 cm dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie in ihrem Schwenkbereich festgelegt sind.

Es dürfen nur handelsübliche Weichbleigeschosse [Rundkugeln oder sog. Diabolo –(Kelch-) geschosse] und Federbolzen verwendet werden.

Die Schützen sind durch einen deutlichen Anschlag darauf hinzuweisen, daß nicht schräg, sondern im rechten Winkel zur Zielebene und erst dann geschossen werden darf, wenn niemand, insbesondere keine Bedienungspersonen, gefährdet sind.

Die Bedienungspersonen des Schießgeschäftes haben

· unzuverlässig scheinenden Personen (z.B. Angetrunkenen) das Schießen zu untersagen;

· je Bedienungsperson in der Regel nicht mehr als jeweils zwei Schützen, bei Kindern in jedem Fall nur ein Kind zu bedienen;

· die Gewehre erst dann zu laden, wenn der Schütze jeweils an den Schießtisch herangetreten ist; die Mündung ist hierbei vom Schützen abgekehrt und bei der Übergabe nach oben zu halten;

· bei selbstladenden Gewehren die Sicherungsvorrichtung zu betätigen, wenn eine mißbräuchliche Verwendung des Gewehres erkennbar wird;

· geladene Gewehre mit denen nicht sofort geschossen wird, umgehend zu entladen und zu entspannen; bei selbstladenden Gewehren ist die Sicherungsvorrichtung zu betätigen;

· Lade- und Abschußhemmungen sowie im Lauf steckengebliebene Geschosse sofort zu beseitigen; gelingt dies nicht, sind die Gewehre sicher zu verwahren;

· die Geschosse oder die Munition während des Schießens so zu verwahren, daß sie unbefugtem Zugriff entzogen sind;

· den Platz am Schießtisch während des Schießens beizubehalten.

Die Aufsichtspersonen haben dafür zu sorgen, daß die Schußwaffen und Munition oder Geschosse nach Betriebsschluß sicher verwahrt werden.

Gegenstände (z.B. Gewinne) über Schießtischhöhe müssen so beschaffen oder so geschützt sein, daß sie nicht zu Rückprallern führen können.
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